[image: image1.wmf]Information


Bürchen im Mai 2010 / ch

ABFALLVERBRENNUNG UND FEUERN IM FREIEN

Wenn über den Dächern die Kamine rauchen, raucht auch manche Seele ob dem Gestank, den ihm seine Mitbürger durch die illegale Entsorgung von Abfall auferlegen. Auch die Feuerchen von Grüngut haben schon aus manch schönem Herbst- oder Frühlingstag eine in Augen und Nase beissende Erfahrung werden lassen.

Für beinahe jedes Entsorgungsproblem, dem einige Zeitgenossen schlicht mit dem Zündholz zu Leibe rücken, gäbe es eine umweltverträgliche Lösung. 
· Altholz gehört in die Sperrgutabfuhr 
· Aller brennbarer Kehricht gehört in den Kehrichtsack. 
· Grüngut kann kompostiert werden, bzw. gehäckselt und anderweitig verwendet oder auf der Deponie abgegeben werden.
Was darf in die Hausfeuerung 

Grundsätzlich gilt, dass in der Hausfeuerung und dem Cheminée nur sauberes und gut gelagertes Brennholz verbrannt werden darf. Altholz, und sei es auch scheinbar noch so „sauber“ und „garantiert unbehandelt“, verschmutzt die Luft, gefährdet die Gesundheit und belastet die Feuerungsanlage übermässig. Dies haben Untersuchungen von der Holzlobby selbst klar nachgewiesen. Auch auf das Verbrennen von Papier und Karton muss aus denselben Gründen verzichtet werden. Zum Anfeuern sind sogenannte Anfeuermodule erheblich besser geeignet als Papier. 

Bei Verpackungen aller Art und sonstigem Müll, tut man sich und den Nachbarn einen schlechten Dienst beim Verbrennen. Wird man verzeigt und gelingt der Nachweis, so ist das auch noch sehr teuer.

Was darf im Freien verbrannt werden

Grundsätzlich gilt auch hier ein generelles Verbot. Nur bei der Bekämpfung von Krankheiten an Pflanzen oder wenn der Abtransport nicht möglich ist, kann die Dienststelle für Umweltschutz und die Gemeinde eine Ausnahmebewilligung erteilen. Das entsprechende Gesuch kann auf dem Gemeindebüro bezogen werden. 
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